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Unternehmerische Personalpolitik in 
organisationsökonomischer Perspektive: Das Beispiel der 
Schwerbehindertenbeschäftigung 

Dieter Sadowski, Bernd Frick, Trier*) 

Obgleich das Schwerbehindertengesetz (SchwbG) alle öffentlichen und privaten Arbeitgeber mit mehr als fünfzehn 
Beschäftigten dazu verpflichtet, die (Wieder-)Eingliederung Schwerbehinderter in das Erwerbsleben zu fördern, kommen 
nur etwas mehr als 20% der Arbeitgeber dieser Verpflichtung auch vollständig nach. Es ist deshalb zu vermuten, daß sowohl 
die Erfüllung als auch die Umgehung dieser rechtlichen Bestimmung im Einzelfall ökonomisch kalkuliert ist. Diese 
Vermutung steht im Widerspruch zu der These, daß die Beschäftigung Schwerbehinderter durch Bestandsschutzregelungen 
erzwungen ist. 
Unter Rückgriff auf das Konzept des „internen Arbeitsmarktes“ wollen wir zeigen, daß die Beschäftigung Schwerbehinder-
ter durchaus im Interesse derjenigen Unternehmen liegen kann, die eine langfristige Bindung der Belegschaft an das 
Unternehmen erreichen wollen. Dann sind die Kosten der Beschäftigung Schwerbehinderter den unvermeidbaren „user 
costs of labor“ einer „integrativen“ Personalpolitik zuzurechnen. 
Da es bislang keine Betriebsdaten gibt, die eine empirische Überprüfung unseres Erklärungsansatzes mittels multivariabler 
Verfahren erlauben, wählen wir die angesichts der Datenlage „zweitbeste“ Vorgehensweise und analysieren die derzeit 
verfügbaren Branchen- und Individualdaten. Um die Frage nach den ökonomischen, organisationspolitischen und soziode-
mographischen Bestimmungsgründen der (Nicht-)Beschäftigung Schwerbehinderter adäquat beantworten und um die 
Personal- und Beschäftigungspolitik von Unternehmen erklären zu können, bedarf es jedoch einer regelmäßigen Befragung 
einer ausreichend großen und repräsentativen Zahl von Unternehmen. 
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1. Die organisationsökonomische Perspektive 
1.1 „Strategisches Personalmanagement“ 
und personalwirtschaftliche Theorie 
Ungeachtet aller Managementrhetorik hängt die Möglich-
keit strategischen Verhaltens der Unternehmen aus ökono-
mischer Sicht wesentlich von der Entwicklung der Produkt-
und der Arbeitsmärkte ab. In bester Gutenbergscher Tra-
dition ist also einerseits eine unternehmenstheoretische 
Analyse angezeigt, die das Unternehmen in seiner Umwelt 
modelliert. Die mikroökonomischen Analysen der Funk-
tionsbedingungen von Arbeitsmärkten sind ein guter Aus-
gangspunkt für entsprechende Forschungsarbeiten, denn 
die Bedingungen für langfristige Beschäftigungsverhält-
nisse auch bei konjunktureller und struktureller Nachfrage-
unsicherheit auf Produktmärkten sind seit rund drei Jahr-
zehnten Gegenstand ökonomischer Untersuchungen (vgl. 
beispielsweise Oi 1962, Becker 1964, Leibenstein 1966, 
Doeringer/Piore 1971, Lazear 1979). 
Da betriebswirtschaftliche Entscheidungen nicht nur von 
Marktzwängen diktiert, sondern auch von sozialen und 
politischen Bedingungen beeinflußt werden, ist es anderer-
seits unerläßlich, sowohl die aus Industrie- und arbeits-
(markt)-soziologischer Perspektive vorliegenden Untersu-
chungen (vgl. Buttler et al. 1987, Hübler 1985, Diekmann/ 
Preisendörfer 1988, Blossfeld/Mayer 1988) als auch die sich 
um die Begriffe „Arbeits- bzw. Mikropolitik“ entfaltende 
Diskussion (vgl. Streeck 1988, Küpper/Ortmann 1988, 
Naschold 1985) zu rezipieren und systematisch in die Theo-
rie der Arbeitsbeziehungen (vgl. Endruweit et al. 1985, 
Müller-Jentsch 1986, Keller 1988) einzusteigen. 
Die unter orthodoxen Betriebswirten nicht seltene Unter-
stellung, daß der Beitrag der Verhaltenswissenschaften 
geringzuschätzen sei, scheint uns ungerechtfertigt. So sollte 
man beispielsweise der Betriebs- und Arbeitspsychologie 
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durchaus das Feld der Personalführung überlassen. Für 
eine empirisch gesättigte Organisationstheorie dagegen 
scheinen uns die Arbeits- und Betriebs- bzw. Industrieso-
ziologie gegenwärtig geradezu unverzichtbar, für die Ein-
sicht in die Bedeutung organisatorischer Infrastruktur die 
Rechts- und Politikwissenschaft sehr hilfreich. Dies nicht 
zuletzt deshalb, weil sie die Konsequenzen aus der Interes-
senbezogenheit und Normativität der Standpunkte der 
Organisationsteilnehmer zu thematisieren helfen. 
Dieses Forschungsprogramm soll im folgenden veranschau-
licht werden. 

1.2 Die Zusammenführung von Arbeitsorganisation 
und Personalwirtschaft in der Theorie interner Arbeitsmärkte 
Im Gegensatz zur neoklassischen Theorie, die das Unter-
nehmen als eine „black-box“ betrachtet, definiert die 
neuere Organisationstheorie Unternehmen als „quasi-
autonomous economic agents which allocate, use and 
transform sets of resources with imperfect knowledge in 
idiosyncratic ways“ (Whitley 1987: 132). Dies bedeutet, 
daß sich Zustand und Dynamik betrieblicher Sozialsysteme 
sowohl durch ihre Stellung auf den relevanten Faktor- und 
Absatzmärkten als auch durch die jeweiligen betrieblichen 
Arbeits- und Sozialbeziehungen erklären lassen. Um sich 
in einer „turbulenten“ Umwelt behaupten zu können, ent-
wickeln Unternehmen deshalb Autonomiestrategien, die 
darauf abzielen, die zur Verwirklichung des Produktions-
zieles notwendigen ökonomischen, technischen und sozia-
len Strukturen des Betriebs so zu organisieren, daß der 
Betrieb nicht auf Leistungen angewiesen ist, deren Verwer-
tung mit „betriebsfremden“ Auflagen verbunden ist (vgl. 
Altmann/Bechtle 1971: 30). Im Fall des Umweltausschnitts 
„Arbeitsmarkt“ steht dabei das Interesse, Autonomie über 
die Nutzung und Verwertung des Humankapitals zu erlan-
gen, im Mittelpunkt der betrieblichen Strategien (vgl. 
Hohn 1989: 83). 
Betrachtet man die personalpolitischen Entscheidungsrou-
tinen (standard operating procedures) großer Unterneh-
men, so fällt auf, daß viele Personalentscheidungen 
zunächst einmal mit eigenem Personal zu lösen versucht 
werden (Stellenbesetzungen innen vor außen; interne 
Umschulung) und daß Nachfrageeinbrüchen ebenfalls mit 
internen Federungsstrategien begegnet wird. Wo Perso-
nalreduktionen unvermeidbar sind, erfolgen sie arbeitneh-
mergruppenspezifisch schnell und stark. 
Die relative Ablösung unternehmerischer Personalent-
scheidungen vom externen Arbeitsmarkt und die tenden-
zielle Reduktion des Austausches mit dem Arbeitsmarkt 
auf altersbedingte Entlassungen geht einher mit Qualifika-
tionsstrategien, Laufbahn- und Beförderungsstrategien 
sowie Entlohnungsstrategien (einschließlich der Altersver-
sorgung), die eine langfristige Bindung der Arbeitnehmer 
an „ihr“ Unternehmen fördern und einen unternehmensin-
ternen Wettbewerb kreieren. 
Die Bezeichnung „interne Arbeitsmärkte“ für solche 
Beschäftigungssysteme (aufeinander abgestimmter Perso- 

1) Vgl. Windolf/Hohn 1984 und ihre These von der zunehmenden Verein-
nahmung der Gesamtpersönlichkeit für den Betrieb; vgl. aber auch die 
Arbeiten zur Arbeitspolitik und zur Zurückbildung von Taylorismus und 
Fordismus bei Kern/Schumann 1984, Naschold 1985 und Buroway 1979. 

2) Im Einzelbeispiel zeigt die Diskussion um teilautonome Gruppen, was 
hierunter zu verstehen ist; die Übertragung auf unterschiedliche Formen 
der Beteiligung der Unternehmenspolitik dürfte nicht schwerfallen. 

3) Solche Gestaltungsspielräume aufzudecken, ist gewiß eine nützliche Aufgabe 
personalwirtschaftlicher Theorie. 

nalpraktiken) erfaßt zwar die tendenzielle Ablösung vom 
externen Arbeitsmarkt, begünstigt aber den irreführenden 
Eindruck, als wirkten auch hier anonyme Marktkräfte, wo 
doch in Wirklichkeit sehr unterschiedliche Organisations-
teilnehmer Verfahrenswege und Entscheidungen aushan-
deln (vgl. Hartmann 1979). Auf diese unterschiedlichen 
Sichtweisen von internen Arbeitsmärkten, nämlich einer-
seits Personalallokationssysteme, andererseits Systeme der 
Herrschaftsausübung oder der politischen Auseinanderset-
zung zwischen den Organisationsmitgliedern zu sein, wer-
den wir noch zurückkommen, weil diese Ambiguität einen 
besonderen Vorteil bedeutet. Sie erlaubt es nämlich, die 
Wirtschaftlichkeit einer Entscheidung mit Fragen der 
sozialen Akzeptanz (Legitimität, Gerechtigkeit) zu verbin-
den. Eine solche Erweiterung ist dann alles andere als 
„aufgesetzt“, wenn die Bereitschaft von Arbeitnehmern, 
Arbeitsleistung zu erbringen, sich fortzubilden, sich umset-
zen zu lassen und Entscheidungen im wohlverstandenen 
Interesse des Unternehmens zu fällen, nicht erzwungen 
werden kann, sondern von deren Kooperationsbereitschaft 
abhängt. 
Die Rekonstruktion der Vernünftigkeit des Beschäfti-
gungssystems „interner Arbeitsmarkt“ geht von den Befun-
den langer Betriebszugehörigkeitsdauern für nennenswerte 
Teile der Belegschaft in westlichen Industriegesellschaften 
aus. Während für Arbeitnehmer eine stabile, langdauernde 
Beschäftigung ohne weitere Begründung als vorteilhaft 
gewertet werden darf, ist die Bedeutung langfristiger 
Arbeitsverhältnisse für Beschäftiger begründungsbedürf-
tig. Die Sicherung humankapitalspezifischer Investitionen, 
die Sicherung auch der raschen Verfügbarkeit von Personal 
mit ausreichender Qualifikation bei unsicheren Produk-
tionserwartungen sind zwei der wichtigsten Gründe für die 
systematische Ablehnung von „Jobhoppern“. In dem 
Maße, in dem Arbeitnehmer Entscheidungsspielräume 
haben, können Selektions- und Sozialisationsverfahren 
dazu dienen, bürokratischen Kontrollaufwand zu reduzie-
ren; dann werden also Persönlichkeitsdispositionen und 
Attitüden für den Arbeitsvollzug wichtig, die nur über 
längere Zeiträume hinweg sich entwickeln oder jedenfalls 
beobachtet werden können1). 

Vernünftige personalwirtschaftliche Entscheidungen ver-
langen also danach, ihren Investitions- wie auch ihren 
Systemcharakter zu bedenken. Eine kurzfristige Minimie-
rung der Lohnkosten vernachlässigt leicht Qualifikations-
und Motivationskonsequenzen. Eine allzu partikularisti-
sche, Fallentscheidungen und Funktionsbereiche nicht 
abstimmende Personalpolitik vernachlässigt die Kosten der 
Erhaltung eines Personalsystems (vgl. Osterman 1987). Ja 
sie mag sogar den Blick darauf verstellen, daß Arbeitsorga-
nisation, Strukturierung der Arbeitsplätze und des Fer-
tigungsablaufs, d. h. Personalentscheidungen und Unter-
nehmensorganisation (Hierarchiebildung, Dezentralisie-
rung, Mitbestimmung) voneinander abhängen ). 

Der Versuch, die Kosten für die Nutzung der jeweils 
eingesetzten Arbeit zu minimieren, andererseits Flexibili-
tät für zukünftige Einsatzanforderungen zu erhalten, ist 
verwandt mit dem Problem, ein Portefeuille von Wertpa-
pieren zusammenzustellen, daß den Erwartungswert der 
Renditen maximiert, ohne bestimmte Risiken zu über-
schreiten. Wenngleich es absolut dominierende Strategien 
geben mag, so ist im Zweifelsfalle die Präferenz der Ver-
antwortlichen für eine Lösung des Konfliktes entschei-
dend3). 
In den vergangenen Jahren ist in der Organisationsökono- 
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mie der Zusammenhang einzelner personalpolitischer 
Instrumente auf vielfältige Weise analysiert worden. Trans-
aktionskostentheoretische Arbeiten haben die Bedingun-
gen für das self-enforcement (self-policing) und spezifische, 
langfristige Arbeitsverträge als einer Sonderform des rela-
tional contracting seit längerem entdeckt (vgl. Williamson 
1985). In der principal-agent-theory wurden Detailpro-
bleme der Delegation erörtert und wird zunehmend die 
Notwendigkeit erkannt, diese Detailsicht in den Gesamtzu-
sammenhang der Bedingungen der langfristigen Nutzung 
von Personal zu stellen (vgl. Rosen 1988: 62). Die Frage 
nun, unter welchen Bedingungen Vertrauen in Langfristbe-
ziehungen zustande kommt, sich also Kooperationsbereit-
schaft einstellt, hat in der Theorie des Gefangenendilem-
mas eine klassische Formulierung gefunden. Während der 
Wettbewerb am externen Arbeitsmarkt bei hoher Informa-
tionsunsicherheit in dem Maße gefährdet ist, in dem sich 
nicht Reputationsgleichgewichte einstellen, hat die Frage 
der unternehmensinternen Stabilisierung der Kooperation, 
des Etablierens von Glaubwürdigkeit bei nur impliziten, 
gesetzlich nicht einklagbaren Versprechen eine für unsere 
Fragestellung wesentliche Implikation: 
Jüngere und neu eintretende Arbeitnehmer werden den 
Umgang mit älteren als Indiz dafür werten, was sie selbst 
erwarten können. Das beschränkt Beschäftiger in ihren 
Verhaltensweisen auf solche, die auch von den Jüngeren 
und Abwanderungsfähigen als fair und gerecht empfunden 
werden. Kohli und Wolf (1987) verwenden den Begriff der 
„Moralökonomie“, um die Kosten aller Entscheidungen 
anzudeuten, welche die Wertüberzeugungen der Beteilig-
ten verletzen. Wir werden im folgenden zeigen, wie der 
Umgang mit Schwerbehinderten unabhängig von gesetzli-
chen Auflagen als freiwilliger moralökonomischer Akt von 
Unternehmen verstanden werden kann. 
Dies geschieht im wesentlichen durch Rückgriff auf das 
Konzept des internen Arbeitsmarktes, mittels dessen die 
Personal- und Organisationspolitik in großen Unterneh-
men im Zusammenhang und dennoch mit nur wenigen 
Ideen erklärt werden kann4). Das Interesse der Unterneh-
men, Organisationskosten in einer riskanten Umwelt zu 
minimieren, stellt Zusammenhänge her zwischen Produkt-
märkten und Personalpolitik einerseits sowie zwischen 
Arbeitsorganisation und Personalpolitik bzw. Perso-
nalwirtschaft und Arbeitsmarktpolitik (Arbeitsrecht) ande-
rerseits. 

2. Die Beschäftigung Schwerbehinderter in Unternehmen 

2.1 Zur Logik der Schwerbehindertenbeschäftigung 
Die Logik langfristiger Personalpolitik soll im folgenden 
nicht an Bildungs- oder „Personalentwicklungs“-Program-
men veranschaulicht werden, sondern am Beispiel der 
Beschäftigung Schwerbehinderter. Wer den Arbeitsmarkt 
als Ort scharfer Leistungsauslese betrachtet – wobei die 
betrieblichen Instrumente der Personalwirtschaft die Aus-
leseverfahren im einzelnen ausmachen – der wird die 
Beschäftigung Schwerbehinderter bei gleichzeitig hoher 
Arbeitslosigkeit als durch Bestandsschutzregelungen 
erzwungen betrachten. Angesichts durchaus unterschiedli-
cher Reaktionen der Unternehmen auf die Beschäftigungs-
verpflichtung versuchen wir jedoch eine andere Erklärung: 

4) Die Personalwirtschaft kleiner, d. h. intern relativ wenig differenzierter und 
extern in höherem Maße marktabhängiger Unternehmen ist tenden-ziell eher 
durch eine Markttheorie zu erklären, wenn diese durch die 
Organisationspsychologie ergänzt wird. 

Wir wollen plausibel machen, daß die Beschäftigung 
Schwerbehinderter im Interesse der Unternehmen liegen 
kann, sofern sie der langfristigen Bindung der Belegschaft 
an das Unternehmen dient, d. h. wenn sie als zu den 
unvermeidbaren „user costs of labor“ einer „integrativen“ 
Personalpolitik gerechnet werden muß (vgl. ähnlich 
Sadowski 1980 für Berufsbildungausgaben). 
Da stabile Arbeitsbeziehungen im Betrieb in aller Regel 
produktivitätssteigernd und damit kostensenkend wirken, 
besteht zwar einerseits ein Anreiz zur Etablierung eines 
internen Arbeitsmarktes, gleichzeitig jedoch begründet die 
Notwendigkeit betrieblicher Anpassungen an eine sich 
ändernde Umwelt ein unternehmerisches Interesse an 
einer möglichst großen externen Anpassungsflexibilität 
(vgl. Buttler 1987: 11). Bestandsschutzregelungen fördern 
zwar die Stabilität von Beschäftigungsverhältnissen, konfli-
gieren jedoch mit dem Erfordernis der flexiblen Anpassung 
beispielsweise bei wechselnden Marktlagen und techni-
schen Veränderungen. Von Bestandsschutzregelungen 
begünstigte Arbeitnehmer werden deshalb überwiegend in 
Betrieben (weiter-)beschäftigt, die aufgrund ihrer Größe, 
ihrer Stellung auf den relevanten Absatz- und Beschaf-
fungsmärkten sowie der Struktur des Produktionsprozesses 
eine Arbeitskräftestrategie der Internalisierung betreiben 
(können). Da die Beschäftigung Schwerbehinderter das 
betriebliche Anpassungsvermögen reduziert (vgl. Stockert 
1987), werden Schwerbehinderte überwiegend in Betrie-
ben mit geringen Anpassungserfordernissen und/oder 
geringen Anpassungsmöglichkeiten (weiter-)beschäftigt. 
Geringe Anpassungserfordernisse existieren für Betriebe, 
die weitgehend konjunkturunabhängig produzieren bzw. 
eine dominante Stellung auf dem für sie relevanten Absatz-
markt haben; geringe Anpassungsmöglichkeiten haben 
demgegenüber kapitalintensive Betriebe, deren Rentabilität 
stark von der Funktionstüchtigkeit komplexer Produk-
tionsanlagen abhängt, was eine stabile, eingearbeitete und 
loyale Belegschaft erfordert. Berücksichtigt man darüber 
hinaus, daß die Substituierbarkeit langjähriger Beleg-
schaftsmitglieder deutlich reduziert ist und daß gesundheit-
liche Einschränkungen in aller Regel ab etwa dem 45. 
Lebensjahr auftreten bzw. sich verschlimmern, dann 
erweist sich der überdurchschnittliche (Schwer-)Behinder-
tenanteil konjunkturunabhängiger und/oder kapitalintensi-
ver (Groß-)Betriebe nicht nur als die „Kehrseite“, sondern 
als die zwangsläufige Konsequenz einer Arbeitskräftestra-
tegie der Internalisierung. Der überdurchschnittliche 
Anteil gesundheitlich Beeinträchtigter und Schwerbehin-
derter und die daraus resultierenden Probleme, wie z. B. 
höhere Fehlzeiten, sind somit als ein Teil der Kosten des 
internen Arbeitsmarktes zu interpretieren. Offensichtlich 
sind diese Kosten zumindest für bestimmte Betriebe niedri-
ger als die (zusätzlichen) Kontroll-, Fluktuations- und 
Suchkosten, die bei anderen Arbeitskräftestrategien (vgl. 
Lutz 1987: 24-28) (vermehrt) anfallen. 
Die Arbeitskräftestrategie der Internalisierung ist dadurch 
gekennzeichnet, daß der Nutzen dieser Strategie nicht zu 
jedem Zeitpunkt den dadurch verursachten Kosten ent-
sprechen muß, sondern sich über einen mehr oder weniger 
langen Zeitraum optimieren läßt. Im Laufe dieser Periode 
lassen sich „bei den Arbeitskräften Merkmale und Eigen-
schaften, Verhaltensorientierungen und Kompetenzen 
recht verläßlich herstellen, die wesentlich zum Wert dieser 
Arbeitskräfte für den Betrieb beitragen, jedoch auf dem 
externen Arbeitsmarkt als solche kurzfristig entweder gar 
nicht oder nur zu exorbitant hohen Kosten beschaffbar 
wären“ (Lutz 1987: 83). Dies bedeutet, daß die betriebliche 
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Beschäftigung Schwerbehinderter kostengünstiger sein 
kann als deren Nichtbeschäftigung, wenn die Einhaltung 
nicht nur der gesetzlichen (Bestandsschutz-)Regelungen, 
sondern auch informeller Übereinkommen und morali-
scher Erwägungen eine hohe Leistungsbereitschaft, 
Arbeitsmoral und Loyalität bei allen Beschäftigten sicher-
stellt. Dies wird um so eher der Fall sein, je mehr die 
gesundheitlich (noch) nicht Beeinträchtigten davon ausge-
hen können, dem Kreis der Begünstigten unter Umständen 
selbst einmal anzugehören (vgl. Dragendorf/Heering 1987: 
133). Ältere und damit auch schwerbehinderte Arbeitneh-
mer erfüllen als langjährige Belegschaftsmitglieder eine 
Doppelfunktion: Zum einen sind sie die Garanten des 
erforderlichen Wissenstransfers auf die jüngere Beleg-
schaftsgeneration, zum anderen stellt ihre Beschäftigung 
einen Legitimationsnachweis für die langfristige und „rück-
sichtsvolle“ Nutzung der Arbeitskraft im Unternehmen 
dar. „Langfristig gesicherte Arbeitsplätze und Senioritäts-
rechte werden an ihrem Beispiel konkret im Betriebsalltag 
erfahrbar als eine Art von lebenszeitlichen Versprechun-
gen des Betriebes. Diese gehören zu den nicht-kontraktuel-
len Elementen des Arbeitsverhältnisses, die eine Identifi-
kation und soziale Verpflichtung der Arbeitnehmer in sehr 
viel tieferer Weise begünstigen, als es die materiellen Gra-
tifikationen allein vermöchten. Sie konstituieren eine 
Betriebskultur, die eine Voraussetzung für die Organisa-
tion des Produktionsprozesses ist und betrieblicherseits 
nicht ohne Folgekosten . . . verletzt werden könnte“ 
(Kohli/Wolf 1987: 98). 

Wenn die Beschäftigungskosten also nicht nur Lohn- und 
Lohnnebenkosten, sondern auch Kontroll-, Fluktuations-
und Suchkosten, Kosten der Einhaltung arbeits- und sozial-
rechtlicher Vorschriften sowie alle von den Arbeitnehmern 
als lohnäquivalente Kompensation empfundenen Leistun-
gen umfassen, dann sind die aus dem quasi-fixen Charakter 
des Faktors Arbeit resultierenden Beschäftigungspraktiken 
des internen Arbeitsmarktes als organisationskostenredu-
zierende (freiwillige) Wahlentscheidungen der Unterneh-
men interpretierbar (vgl. Sadowski 1989: 79-81). Der 
Bestand an expliziten und impliziten organisatorischen 
Vereinbarungen und Regeln, der eine langfristig-kontinu-
ierliche Nutzung des betrieblichen Humankapitals ermögli-
chen soll, kann in Analogie zum Begriff des Humankapitals 
als „Sozial- oder Organisationskapital“ bezeichnet werden 
(vgl. Coleman 1988: 95-120). Die zweifellos wichtigste 
Form von Sozialkapital stellen wechselseitige Erwartungen 
und Verpflichtungen dar, die ihrerseits von der „Vertrau-
enswürdigkeit“ der Arbeitsbeziehungen abhängen. Die bei 
einem Arbeitsplatzwechsel für beide Parteien auftreten-
den, oftmals prohibitiv hohen Kosten und die angesichts 
Ungewisser Produkt- und Faktormärkte angestrebte Vor-
hersehbarkeit und Planbarkeit begründen zwar bereits für 
sich allein ein wechselseitiges Interesse an langfristigen 
Arbeitsverhältnissen. Gleichzeitig jedoch sind Verläßlich-
keit und Vertrauen notwendige Voraussetzungen für sta-
bile Beschäftigungsverhältnisse, deren Vollzug aufgrund 
der nicht-kontraktuellen Elemente des Arbeitsvertrages in 
vieler Hinsicht unspezifisch und unjustitiabel bleiben muß 
(vgl. Sadowski 1989: 82). Dies bedeutet, daß interne 
Arbeitsmärkte als betriebliche Reaktion auf spezifische 
quantitative und qualitative Probleme der Arbeitskräftepo-
litik zu verstehen sind, die ihrerseits durch die Besonder-
heiten des Arbeitsvertrages erklärt werden können (vgl. 
Schudlich 1987: 167-168). In diesem Sinne besteht die 
Logik der organisatorischen Vorkehrungen, die mit dem 
Sammelbegriff „interner Arbeitsmarkt“ bezeichnet wer- 

den, darin, die Schaffung, Sicherung und Verwertung von 
Human- und Organisationskapital sicherzustellen. Unter-
nehmen mit einer eher „integrativen“, auf einen gewissen 
Abschluß vom externen Arbeitsmarkt zielenden Perso-
nalpolitik sollten demzufolge eine geringere Fluktuation 
und einen höheren Anteil älterer Arbeitnehmer aufweisen 
als Betriebe mit einer eher „diskriminierenden“ Perso-
nalpolitik. 
Im folgenden soll unser empirisches Wissen über die 
Beschäftigung Schwerbehinderter diesen Hypothesen 
gegenübergestellt werden. 

2.2 Empirische Befunde 
2.2.1  Die Beschäftigung Schwerbehinderter nach Branchen 
und Betriebsgrößenklassen 
Nach § 5 Abs. l Schwerbehindertengesetz (SchwbG) sind 
private und öffentliche Arbeitgeber mit mehr als fünfzehn 
Arbeitsplätzen verpflichtet, auf mindestens 6% dieser 
Arbeitsplätze Schwerbehinderte zu beschäftigen. Diese 
Pflichtquote kann von der Bundesregierung durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates auf bis zu 
4% gesenkt bzw. auf maximal 10% angehoben werden. Für 
jeden unbesetzten Pflichtplatz ist eine monatliche Aus-
gleichsabgabe von 150 DM zu zahlen, die nicht nur den 
Kostenvorteil ausgleichen soll, den ein Arbeitgeber hat, 
der die Pflichtquote nicht erfüllt, sondern die darüber 
hinaus eine Antriebsfunktion zur vermehrten Beschäfti-
gung Schwerbehinderter erfüllen soll. 
Da die Kündigung Schwerbehinderter der expliziten 
Zustimmung der zuständigen Hauptfürsorgestelle bedarf 
(§ 15 SchwbG), Schwerbehinderte einen Anspruch auf 
einen bezahlten Zusatzurlaub von fünf Arbeitstagen haben 
(§ 47 SchwbG) und auf Wunsch von Mehrarbeit freizustel-
len sind (§ 46 SchwbG), ist die Beschäftigung Schwerbe-
hinderter nicht nur mit zusätzlichen Kosten verbunden, 
sondern reduziert u. U. die (interne) Flexibilität der 
betrieblichen Personal- und Beschäftigungspolitik in nen-
nenswertem Umfang. Aus diesem Grund ist zu erwarten, 
daß ein Teil der beschäftigungspflichtigen Arbeitgeber sei-
nen gesetzlichen Verpflichtungen allenfalls teilweise nach-
kommt und daß die betriebliche Istquote, d. h. der Anteil 
der Schwerbehinderten an den Beschäftigten, zwischen 
Branchen und Betriebsgrößenklassen variiert. 
Für 1987 weist die amtliche Statistik 110.399 öffentliche 
und private Arbeitgeber aus, die zur Beschäftigung 
Schwerbehinderter verpflichtet sind. Von diesen Arbeitge-
bern kommen nur knapp 22% ihrer Beschäftigungspflicht 
voll nach, während 34% trotz der gesetzlichen Verpflich-
tung keinen einzigen schwerbehinderten Arbeitnehmer 
beschäftigen. Die restlichen 44% beschäftigen zwar 
Schwerbehinderte, aber nicht in dem gesetzlich vorge-
schriebenen Umfang (vgl. Tabelle 1). Dementsprechend 
beträgt das jährliche Aufkommen an Ausgleichsabgabe 
derzeit rund 300 Mio.. DM (vgl. Arbeitsgemeinschaft 1988: 
113). 
Da im Oktober 1987 knapp 15% der Schwerbehinderten 
(rund 122.000 Personen) auf Arbeitsplätzen beschäftigt 
waren, die über die Pflichtquote hinaus besetzt wurden, 
während gleichzeitig rund 29% der Pflichtplätze (etwa 
287.000) unbesetzt blieben, spricht Ritz (1984: 18) nicht zu 
Unrecht von einer gewissen „Polarisierung“ zwischen den 
Betrieben und Dienststellen, die die gesetzliche Pflicht-
quote von 6% „übererfüllen“ einerseits und den Betrieben 
und Dienststellen, die die Beschäftigung Schwerbehinder-
ter zu umgehen versuchen, andererseits. 
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Wie Tabelle 2 zeigt, nimmt die Istquote mit zunehmender 
Betriebs- bzw. Dienststellengröße beinahe kontinuierlich 
zu. Bei den Arbeitgebern mit 16-29 Arbeitsplätzen ist die 
Istquote um mehr als zwei Prozentpunkte niedriger als bei 
den Arbeitgebern mit mehr als 1.000 Arbeitsplätzen. Dar-
über hinaus zeigt sich, daß die Istquote in konjunkturanfäl-
ligen bzw. saisonalen Schwankungen unterworfenen, über-
wiegend kleinbetrieblich strukturierten Branchen wie dem 
Baugewerbe, der Landwirtschaft und dem Handel deutlich 
niedriger ist als in Wirtschaftszweigen wie dem Verarbei-
tenden Gewerbe, den Gebietskörperschaften und Sozial-
versicherungen sowie dem Bergbau- und Energiesektor, 
die eine vergleichsweise geringe Konjunkturreagibilität 
und eine von Großbetrieben geprägte Struktur aufweisen. 
Die Streuungen der Istquote zwischen den einzelnen 
Betriebsgrößenklassen und Wirtschaftsabteilungen sowie 

die relative Konstanz dieser Streuungen im Zeitablauf sind 
insofern erklärungsbedürftig, als ausnahmslos alle Arbeit-
geber mit mehr als fünfzehn Beschäftigten unabhängig von 
ihrer Größe und ihrer Branchenzugehörigkeit zur Förde-
rung der beruflichen (Re-)Integration Schwerbehinderter 
verpflichtet sind. Angesichts der seit 1982 leicht rückläufi-
gen, aber nach wie vor recht hohen Variationskoeffizienten 
von 16-20 (Betriebsgrößenklasse) bzw. 30-35 (Wirtschafts-
abteilung) stellt sich die Frage nach den Ursachen bzw. den 
Bestimmungsgründen des betrieblichen Schwerbehinder-
tenanteils. Es ist zu vermuten, daß sowohl die Erfüllung als 
auch die Umgehung der rechtlichen Bestimmungen im 
Einzelfall ökonomisch kalkuliert ist, d. h. daß in Betrieben 
mit einer hohen Istquote die Beschäftigung Schwerbehin-
derter vermutlich kostengünstiger ist als in Betrieben mit 
einer niedrigen Istquote. Um die eher pragmatische Frage 
„Wer beschäftigt Schwerbehinderte?“ adäquat beantwor-
ten zu können, bedarf es deshalb neben einer eingehenden 
Analyse des spärlichen empirischen Materials insbesondere 
einer konsistenten sozio-ökonomischen Theorie der 
(Nicht-)Beschäftigung Schwerbehinderter. 

2.2.2 Determinanten der Schwerbehindertenbeschäftigung 
auf Branchenebene 
Da es bislang keine Betriebsdaten gibt, die eine empirische 
Überprüfung der skizzierten Hypothesen erlauben, bietet 
sich als „second-best-Strategie“ lediglich die Auswertung 
möglichst disaggregierter Branchendaten aus der amtlichen 
Statistik an. Die weitestgehende Disaggregationsebene, 
auf der die relevanten Daten vorliegen, ist die von der 
Bundesanstalt für Arbeit verwendete „Systematik der 
Wirtschaftszweige“, deren Zweisteller insgesamt 95 Bran-
chen unterscheidet. 
Da die verfügbaren Daten nicht die Beobachtung einzelner 
Organisationen zulassen, sondern immer nur von Aggrega-
ten von Organisationen verschiedener Branchen, wird im 
folgenden das Konstrukt der „repräsentativen Firma“ (vgl. 
Marshall 1961: 317 f.) bzw. des „durchschnittlichen Betrie-
bes“ (vgl. Stinchcombe 1965: 143) verwendet. Bei dieser 
Betrachtungsweise wird – in Ermangelung organisationsin-
dividueller Daten – ein Aggregat von Organisationen als 
homogene Einheit angesehen und angenommen, daß sich 
Betriebe innerhalb einer Branche weniger voneinander 
unterscheiden als zwischen Branchen (vgl. Stockmann 
1987: 52). 
Die folgenden Analysen basieren auf Daten, die von der 
Bundesanstalt für Arbeit erhoben wurden. Von den 95 
Wirtschaftszweigen wurden insgesamt zehn (Organisatio-
nen ohne Erwerbscharakter, private Haushalte und öffent-
licher Dienst) aus der Analyse ausgeschlossen, so daß sich 
die Zahl der Stützwerte auf 85 pro Jahr reduziert. Die 
verwendeten Variablen wurden folgendermaßen ope-
rationalisiert: 
(1) Die Schwerbehindertenquote (SBQ) ist definiert als 
der Anteil der schwerbehinderten Arbeitnehmer in Betrie-
ben mit mehr als fünfzehn Beschäftigten an allen Arbeit-
nehmern in den Betrieben dieser Größenklasse. 
(2) Der Anteil älterer Arbeitnehmer (AAN) ist definiert 
als der Anteil der über fünfzigjährigen Arbeitnehmer an 
allen Arbeitnehmern einer Branche. Da die durchschnittli-
che   Betriebszugehörigkeitsdauer  für  die   hier  gewählte 
Branchendifferenzierung nicht verfügbar ist,  Alter und 
Betriebszugehörigkeitsdauer aber signifikant positiv korre- 
lieren, ist diese Variable als Proxy für die Beschäftigungs-
stabilität in einer Branche interpretierbar. 
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(3) Die Ersetzungsrate Sozialversicherungspflichtiger Be-
schäftigungsverhältnisse, auch Nettoersetzungsrate (NER) 
genannt, ist definiert als der Quotient aus den Eintritten in 
bzw. Austritten aus Sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigungsverhältnissen und der Zahl an Sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnissen zum jeweiligen 
Jahresanfang (vgl. Rudolph 1986). 
Während die Variablen SBQ und AAN für die Jahre 
1982-1986 verfügbar sind, deckt die Variable NER den 
Fünfjahreszeitraum 1980-1984 ab. Tabelle 3 enthält die 
Mittelwerte und Standardabweichungen der Variablen für 
die einzelnen Jahre des Untersuchungszeitraumes. 

 

Die folgenden Hypothesen können aus dem oben skizzier-
ten theoretischen Ansatz abgeleitet werden: 
(1) Einerseits erfordert die Akkumulation von Organisa-
tionskapital stabile Beschäftigungsverhältnisse.  Anderer-
seits nimmt die Wahrscheinlichkeit, schwerbehindert zu 
werden, mit dem Alter – und damit auch mit der Dauer der 
Betriebszugehörigkeit – zu. Aus diesem Grund erwarten 
wir einen stark positiven Zusammenhang von SBQ und 
AAN. 
(2) Eine hohe Fluktuationsrate verhindert das Entstehen 
langfristiger und stabiler Beschäftigungsverhältnisse. Aus 
diesem Grund erwarten wir einen signifikant negativen 
Zusammenhang von SBQ und NER. 
(3) Die Variablen AAN und NER indizieren zwar ver-
wandte, aber konzeptionell unterschiedliche Aspekte der 
betrieblichen   Personal-  und   Beschäftigungspolitik.   Aus 
diesem Grund erwarten wir keinen statistisch signifikanten 
Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen. 

Vor der empirischen Analyse wurden die drei Variablen lo-
garithmiert, um den Einfluß statistischer „Ausreißer“ zu 
reduzieren. Darüber hinaus wurden die Variablen mit der 
Zahl der Betriebe in der jeweiligen Branche gewichtet, 
damit jede Branche entsprechend ihrer gesamtwirtschaft-
lichen Bedeutung in die Analyse eingeht5). 
Tabelle 4 zeigt, daß der positive Zusammenhang zwischen 
SBQ und AAN stärker ist als der negative Zusammenhang 

5) Alternativ wurden die Variablen auch mit der Zahl der Beschäftigten 
gewichtet. Dies hatte jedoch im wesentlichen den gleichen Einfluß wie 
die Gewichtung mit der Zahl der Betriebe, denn die ermittelten Korrelations- 
und Regressionskoeffizienten unterschieden sich allenfalls in der 
zweiten Nachkommastelle. 

6) Die naheliegende Vermutung, daß die Korrelation zwischen der Fluktua-
tionsrate und der Schwerbehindertenquote dadurch zu erklären ist, daß 
die Fluktuationsrate ein Proxy-Maß für den Frauenanteil darstellt, ist 
unzutreffend.    Der   Zusammenhang   zwischen   Fluktuationsrate   und 
Frauenanteil ist zumindest auf Branchenebene und für den Untersu-
chungszeitraum 1982-1986 statistisch nicht signifikant. Eine detailliertere 
Analyse ist jedoch nicht möglich, da weder die Fluktuationsrate noch die 
Schwerbehindertenquote getrennt für Männer und Frauen verfügbar ist. 

 

zwischen SBQ und NER, obwohl auch diese Korrelations-
koeffizienten statistisch hoch signifikant sind6). Die Korre-
lationskoeffizienten, die die Stärke des Zusammenhangs 
zwischen AAN und NER angeben, sind in keinem Fall 
signifikant. Aus diesem Grund können beide Variablen 
gleichzeitig als Prädiktoren in einem linearen Regressions-
modell verwendet werden. 
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Wie Tabelle 5 zeigt, sind die unabhängigen Variablen 
AAN und NER in allen fünf Schätzgleichungen hoch signi-
fikant und erklären jeweils rund 75% der Varianz der 
abhängigen Variable SBQ. Lediglich 1986 beträgt der 
Anteil der erklärten Varianz nur 66%, was jedoch immer 
noch ein vergleichsweise gutes Ergebnis darstellt. Da die 
Variablen vor der multivariaten Analyse logarithmiert wur-
den, können die Regressionskoeffizienten auch als Elastizi-
täten interpretiert werden. 1982 beispielsweise bewirkte 
ein einprozentiger Anstieg des Anteils älterer Arbeitneh-
mer einen Anstieg der Schwerbehindertenquote von 
0,69%, während eine einprozentige Zunahme der Fluktua-
tionsrate zu einem Rückgang der Schwerbehindertenquote 
von 0,28% führte. In den Jahren 1983-1985 bewirkte ein 
einprozentiger Anstieg des Anteils älterer Arbeitnehmer 
(der Fluktuationsrate) einen Anstieg (Rückgang) der 
Schwerbehindertenquote von 0,61-0,62% (0,26-0,28%). 
1986 schließlich ging der Einfluß der Altersvariable um 
mehr als ein Viertel zurück, während der Einfluß der 
Fluktuation unverändert blieb7). Mit Ausnahme des Jahres 
1986 betrug der konstante Term stets zwischen 0,53 und 
0,63. Diese Befunde stützen unsere Hypothese, daß 
Schwerbehinderte überwiegend in Betrieben bzw. Bran-
chen mit hoher Beschäftigungsstabilität und geringer Fluk-
tuation weiterbeschäftigt werden, denn es ist kaum anzu-
nehmen, daß das Risiko, im Laufe des Erwerbslebens 
schwerbehindert zu werden, in Betrieben bzw. Branchen 
mit einer geringen Istquote signifikant niedriger ist8). 

2.2.3 Die (Selbst-)Rekrutierung Schwerbehinderter 
Wenn der betriebliche Umgang mit gesundheitlich beein-
trächtigten und (schwer-)behinderten Arbeitnehmern mit 
den Erwartungen der Belegschaft konfligiert, kann dies 
den (noch) Nichtbehinderten als Beispiel dafür dienen, daß 
das Unternehmen ihnen ihre derzeitige Arbeitsproduktivi-
tät im Falle einer Leistungsabnahme in späteren Phasen 
des Erwerbslebens kaum adäquat honorieren wird. Da die 
Verletzung dieser Reziprozitätserwartungen durch den 
Betrieb in der Regel Folgekosten, beispielsweise in Form 
erhöhter Fluktuation, nach sich ziehen kann, werden insbe-
sondere kapitalintensive und/oder konjunkturunabhängige 
(Groß-)Betriebe versuchen, (langjährige) Belegschaftsan-
gehörige auch dann weiterzubeschäftigen, wenn deren 
aktuelle Produktivität aufgrund erhöhter Fehlzeiten bzw. 
eingeschränkter physischer und/oder psychischer Belast-
barkeit reduziert ist. Aus diesem Grund ist zu erwarten, 
daß die „Selbstrekrutierungsquote“, d. h. der Anteil der 
Schwerbehinderten, die bereits vor ihrer amtlichen Aner-
kennung bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber beschäftigt 
waren, mit der Betriebsgröße zunimmt bzw. in kapitalin-
tensiven und/oder konjunkturunabhängigen Branchen 
überdurchschnittlich hoch ist. 

7) Ohne den Einfluß der Gesetzesnovellierung von 1986 quantifizieren zu 
können, ist zu vermuten, daß der rückläufige Einfluß der Altersvariable 
durch eben diese Gesetzesänderung erklärt werden kann. Da aufgrund 
der neuen Berechnungsweise die Zahl der Arbeitsplätze gemäß §§ 7 und 
8 SchwbG 1986 um rund 900000 zurückgegangen ist, liegt die Zahl der 
Pflichtplätze um etwa 54000 (vgl. Arbeitsgemeinschaft 1988: 11) unter 
der des Vorjahres. Andererseits werden seit der Gesetzesnovellierung 
schwerbehinderte Auszubildende auf zwei Pflichtplätze und schwerbehinderte 
Arbeitgeber auf einen Pflichtplatz angerechnet. Dies bedeutet, 
daß die Altersstruktur der beschäftigten Schwerbehinderten tendenziell 
heterogener geworden ist. 

8) Wie beispielsweise die Fallstudien von Kotthoff und Ochs (1986: 40-215) 
sowie Ritz (1982: 208-210) zeigen, besteht statistisch kein signifikanter 
Zusammenhang zwischen den betrieblichen Arbeitsbelastungen und der 
betrieblichen Schwerbehindertenquote. 

Auch wenn die verfügbare empirische Evidenz bislang 
recht spärlich ist, so ist sie doch weitgehend kompatibel mit 
dem hier entwickelten Ansatz. So sind beispielsweise rund 
80% der privaten und öffentlichen Arbeitgeber der 
Ansicht, der Betrieb habe eine besondere Verpflichtung 
gegenüber langjährigen Mitarbeitern, die inzwischen 
schwerbehindert seien und versuche deshalb, diese Perso-
nen so lange wie möglich zu beschäftigen. Diese Einschät-
zung ist insbesondere in Mittel- und Großbetrieben mit 
mehr als 100 Beschäftigten sowie in den kapitalintensiven 
Bereichen Energie und Bergbau, der Industrie sowie im 
öffentlichen Dienst, der dem Idealtypus eines „internen 
Arbeitsmarktes“ sehr nahekommt, absolut dominierend 
(vgl. Brandt 1984: 371). Die weit überwiegende Mehrheit 
der Betriebe rekrutiert keine schwerbehinderten Arbeit-
nehmer vom externen Arbeitsmarkt, sondern fordert allem 
Anschein nach langjährige Belegschaftsangehörige, deren 
Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft hinreichend 
gut bekannt ist, dazu auf, sich als Schwerbehinderte aner-
kennen zu lassen. So haben rund 80-90% der erwerbstäti-
gen Schwerbehinderten ihren Behindertenstatus zu einem 
Zeitpunkt erworben, als sie bereits bei ihrem derzeitigen 
Arbeitgeber beschäftigt waren (vgl. Brandt 1984: 87, Ritz 
1982: 205). Überdurchschnittlich hoch ist die Selbstrekru-
tierungsquote in den Bereichen Energie und Bergbau, 
Chemie und Mineralölverarbeitung, Eisen-, Stahl- und NE-
Metallerzeugung sowie bei den Gebietskörperschaften und 
Sozialversicherungen. In Betrieben mit mehr als 1.000 
Beschäftigten ist der Anteil der intern rekrutierten Schwer-
behinderten fast doppelt so hoch wie in Klein- und Mittel-
betrieben mit maximal 100 Beschäftigten (vgl. Brandt 
1984: 87). In rund 80% aller Fälle unterstützen entweder 
der Arbeitgeber und/oder die betriebliche Interessenver-
tretung gesundheitlich beeinträchtigte Arbeitnehmer, 
wenn diese beim Versorgungsamt die Anerkennung als 
Schwerbehinderte beantragen (vgl. Brandt 1984: 357). 
Angesichts des besonderen Arbeitsmarktrisikos von 
Arbeitnehmern mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
ohne amtliche Anerkennung ist die weitverbreitete Selbst-
rekrutierung Schwerbehinderter keineswegs uneinge-
schränkt negativ zu beurteilen, auch wenn sich dadurch die 
(Wieder-)Eingliederungschancen arbeitsloser Schwerbe-
hinderter nachhaltig verschlechtern. 

Knapp die Hälfte aller Arbeitgeber rekrutiert deshalb 
keine Schwerbehinderten vom externen Arbeitsmarkt, weil 
die verfügbaren Leicht- bzw. Schonarbeitsplätze für 
gesundheitlich beeinträchtigte Mitarbeiter freigehalten 
werden müssen (vgl. Brandt 1984: 315). Dies ist nicht 
zuletzt deshalb erforderlich, weil rund 28% der abhängig 
Beschäftigten mehr oder weniger gravierende gesundheitli-
che Einschränkungen aufweisen (vgl. Frick/Sadowski 1988: 
9). Darüber hinaus sind knapp 70% der schwerbehinderten 
Arbeitnehmer über 45 Jahre alt und weisen eine Betriebs-
zugehörigkeitsdauer von mindestens zehn Jahren auf (vgl. 
Frick/Sadowski 1988: 25, 31), d. h. sie verfügen häufig über 
betriebsspezifische und soziale Qualifikationen, die kurz-
fristig kaum zu ersetzen sind. Da nur etwa ein Drittel aller 
Betriebe zwischen 1978 und 1982 Schwerbehinderte vom 
externen Arbeitsmarkt rekrutiert hat, vermuten Semlinger 
und Schmid (1985: 108), „daß der Widerspruch zwischen 
der Einschätzung der Leistung schwerbehinderter Beleg-
schaftsmitglieder und der Skepsis bezüglich des Leistungs-
vermögens betriebsfremder Schwerbehinderter auf eine 
absichtsvolle oder unbewußte Inkonsistenz im Wahrneh-
mungsbild „der“ Schwerbehinderten hin(weist), die am 
Merkmal der Betriebszugehörigkeit festzumachen ist“. 
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Gleichzeitig sind betriebsfremde Schwerbehinderte mit 
verschiedenen „Eingliederungsbarrieren“ konfrontiert: 
Obwohl die betrieblichen Erfahrungen mit der Leistungsfä-
higkeit und -bereitschaft von Schwerbehinderten überwie-
gend positiv sind, wird auf die Frage nach den Hindernis-
sen einer vermehrten Behindertenbeschäftigung immer 
wieder auf die körperlichen Leistungsanforderungen ver-
wiesen, die von Schwerbehinderten in aller Regel nicht zu 
erfüllen seien. Darüber hinaus führt die zumindest in 
Großbetrieben weit verbreitete Praxis, freie Stellen so weit 
wie möglich intern zu besetzen, dazu, daß für betriebs-
fremde (schwerbehinderte) Arbeitnehmer nur die gering 
qualifizierten „Einstiegsarbeitsplätze“ übrigbleiben. Wäh-
rend die weniger belastenden „Schon-Arbeitsplätze“ in der 
Regel für gesundheitlich beeinträchtigte Belegschaftsmit-
glieder reserviert sind bzw. reserviert bleiben, stellen die 
verbleibenden Einstiegsarbeitsplätze oft überdurchschnitt-
liche Anforderungen an die physische und/oder psychische 
Leistungsfähigkeit der Bewerber. Insbesondere für gering 
qualifizierte Schwerbehinderte öffnet sich der betriebliche 
Arbeitsmarkt also nur in einem Bereich, der ihnen wenig 
Chancen für eine stabile (Re-)Integration in das Erwerbsle-
ben bietet (vgl. Semlinger/Schmid 1985: 112-113). 
Zusammenfassend zeigen Kotthoff und Ochs (1986), daß 
für gesundheitlich beeinträchtigte und (schwer-)behinderte 
Arbeitnehmer die gleichen personalpolitischen Prinzipien 
und Konzepte gelten wie für die übrige Belegschaft und 
daß etwa 45% der privaten Arbeitgeber eine eher „integra-
tive“ und 55% eine eher „diskriminierende“ Personalpoli-
tik betreiben. Während in Betrieben mit einer eher integra-
tiven Personalpolitik (schwer-)behinderte Arbeitnehmer 
entweder auf weniger belastende Arbeitsplätze umgesetzt 
oder mit niedrigeren Arbeitsanforderungen konfrontiert 
werden, versuchen die Betriebe mit einer eher diskriminie-
renden Personalpolitik, gesundheitlich beeinträchtigte 
Arbeitnehmer zu entlassen, bevor diese den Schwerbehin-
dertenstatus erhalten oder durch das Angebot einer Abfin-
dungszahlung zur Aufgabe des Arbeitsplatzes zu veranlas-
sen. Als die wesentlichen Determinanten des betrieblichen 
Umgangs mit gesundheitlich beeinträchtigten und schwer-
behinderten Arbeitnehmern nennen Kotthoff und Ochs die 
Tradition der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen 
und die Stellung des Betriebsrates im betrieblichen Macht-
gefüge. Dabei zeigt sich, daß die Art der betrieblichen 
Sozialbeziehungen wie auch die Stellung des Betriebsrates 
im wesentlichen von der Betriebsgröße abhängen: Mit 
zunehmender Betriebsgröße nimmt sowohl die Wahr-
scheinlichkeit integrativer Sozialbeziehungen als auch der 
Einfluß des Betriebsrates zu. 

2.2.4 Gibt es eine „Diskriminierung“ Schwerbehinderter? 
Die Zahl beschäftigter und arbeitsloser Schwerbehinderter 
betrug 1975, dem ersten Jahr nach dem Inkrafttreten des 
SchwbG, rund 600.000 und stieg bis 1983 auf etwa 1,1 

9) Ein gebräuchliches  Verfahren zur Quantifizierung der Einkommens- 
und/oder Beschäftigungsdiskriminierung stellt die sogenannte „Kompo-
nentenzerlegung“ dar (vgl. Blinder 1973; Oaxaca 1973; Lorenz/Vatthauer 
1986). Im Rahmen einer geplanten Veröffentlichung werden wir detailliert auf 
die Ergebnisse mehrerer Komponentenanalysen eingehen und 
dabei zeigen, daß die These, schwerbehinderte Arbeitnehmer würden 
diskriminiert, empirisch kaum haltbar ist. 

10) So zeigt beispielsweise die Studie von Schupp (1987: 103), daß rund 29% 
der 1984/85 aus dem Erwerbsleben ausgeschiedenen Männer elf Jahre 
und mehr bei ihrem letzten Arbeitgeber beschäftigt waren, während der 
entsprechende Anteilswert bei den Frauen lediglich 18% betrug. Von 
den über 57jährigen hatten 74% eine Betriebszugehörigkeitsdauer von 
mindestens elf Jahren aufzuweisen; bei den 31-57jährigen hingegen nur 
rund 22%. 

Millionen an. Seit diesem Zeitpunkt ist ein Rückgang auf 
990.000 (1987) zu verzeichnen. Obwohl diese Zahlen eine 
keineswegs zu vernachlässigende Größenordnung signali-
sieren, gibt es bislang nur wenige empirische Untersuchun-
gen, die die Frage nach der Arbeitsmarkt- und Beschäfti-
gungssituation Schwerbehinderter thematisieren. Die Stu-
dien von Brinkmann (1973) und Ritz (1986) über Qualifi-
kationen und Berufsverläufe deutscher Erwerbspersonen 
liefern zwar wichtige Anhaltspunkte für einen Vergleich 
der beruflichen Situation von Schwer- und Nichtbehinder-
ten. Da die verwendeten Daten jedoch bereits 1970 bzw. 
1979 erhoben wurden, ist einschränkend auf die mangelnde 
Aktualität der empirischen Befunde zu verweisen. Beide 
Untersuchungen kommen übereinstimmend zu dem Ergeb-
nis, daß die ausgewerteten Individualdaten „eine fortbeste-
hende Benachteiligung der Behinderten gegenüber Nicht-
behinderten, insbesondere bezüglich Einkommen und Auf-
stiegschancen“ (Ritz 1986: 3) dokumentieren und daß „die 
bisherigen Bemühungen zur Integration der Behinderten in 
das Erwerbsleben allenfalls teilweise erfolgreich gewesen 
(sind)“ (Brinkmann 1973: 90). 
Demgegenüber zeigt eine Auswertung der ersten Welle des 
Sozio-ökonomischen Panels (vgl. Hanefeld 1987), daß die 
These, schwerbehinderte Arbeitnehmer würden diskrimi-
niert, aus verschiedenen Gründen kaum haltbar ist (vgl. 
Frick/Sadowski 1988). So betrug beispielsweise 1984 das 
durchschnittliche Bruttoeinkommen schwerbehinderter 
Arbeitnehmer 2.968 DM und lag damit um rund 8% höher 
als das der Nichtbehinderten (2.738 DM). Die durch-
schnittliche Betriebszugehörigkeitsdauer Schwerbehinder-
ter betrug zum gleichen Zeitpunkt 16,4 Jahre und war 
damit um rund 58% höher als die der Nichtbehinderten 
(10,4 Jahre). Sowohl der Einkommensunterschied als auch 
die unterschiedliche Beschäftigungsstabilität ist im wesent-
lichen auf die unterschiedliche Alters- und Geschlechts-
struktur, nicht aber auf eine unterschiedliche Ausstattung 
mit produktivitätsrelevanten Faktoren zurückzuführen9). 
Zum einen beträgt der Männeranteil unter schwerbehin-
derten Arbeitnehmern knapp 73%, unter den Nichtbehin-
derten aber nur 62%. Zum anderen liegt das Durch-
schnittsalter der Schwerbehinderten mit knapp 49 Jahren 
um rund zehn Jahre höher als das der Nichtbehinderten 
(38,7 Jahre). Da sowohl die Betriebszugehörigkeitsdauer 
als auch das Arbeitseinkommen stark alters- und 
geschlechtsabhängig sind10), hat der Gesundheitszustand 
offensichtlich keinen eigenständigen Einfluß auf diese bei-
den Merkmale. 
Aus der zwar empirisch nachweisbaren, aber vergleichs-
weise geringfügigen Unterrepräsentation Schwerbehinder-
ter in bestimmten Berufen und/oder Wirtschaftszweigen 
kann man schwerlich auf eine Beschäftigungsdiskriminie-
rung Schwerbehinderter schließen, denn die Ausprägungen 
der in der einschlägigen Literatur diskutierten Segrega-
tions- und Dissimilaritätsindices (vgl. Jonung 1984: 44-46, 
Willms-Herget 1985: 207-210) deuten keineswegs auf eine 
nennenswerte Konzentration Schwerbehinderter in einzel-
nen Berufen und/oder Wirtschaftszweigen hin. Die gering-
fügige Überrepräsentation Schwerbehinderter in Arbeiter-
berufen und ihre gleichzeitige Unterrepräsentation in 
Angestelltenberufen ist zudem auf die unterschiedliche 
Altersstruktur von schwer- und nichtbehinderten Arbeit-
nehmern zurückzuführen. Wie beispielsweise Blossfeld 
(1985: 184) zeigt, unterscheidet sich die Struktur der beruf-
lichen Erstplazierung unterschiedlicher Geburtskohorten 
signifikant voneinander. Während rund 63% der zwischen 
1934 und 1936 geborenen deutschen Erwerbspersonen 
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ihren ersten Arbeitsplatz im Produktionsbereich – und 
damit überproportional häufig in Arbeiterberufen – hatten, 
beträgt der entsprechende Anteilswert in der Geburtsko-
horte 1954-1956 nur noch knapp 39%. Umgekehrt hatten 
14% der ersten und 22% der zweiten Geburtskohorte ihren 
ersten Arbeitsplatz in einem Dienstleistungsberuf und wei-
tere 23% bzw. 39% in einem Verwaltungsberuf. Sowohl 
bei den Dienstleistungs- als auch bei den Verwaltungsberu-
fen handelt es sich überwiegend um traditionelle Angestell-
tenberufe. Da die Erstplazierung im wesentlichen von der 
Arbeitsmarktstruktur zum Zeitpunkt des Eintritts in das 
Erwerbsleben abhängt und „eine außerordentlich prägende 
Wirkung auf den Berufsverlauf hat“ (Blossfeld 1985: 185), 
ist die Unterrepräsentation der im Durchschnitt signifikant 
älteren Schwerbehinderten in bestimmten Berufen keines-
wegs als ein Indiz für diskriminierende Beschäftigungs-
praktiken interpretierbar, sondern spiegelt lediglich die 
sich ändernde Arbeitsmarkt- und Positionsstruktur im Ver-
lauf der letzten drei bis vier Jahrzehnte wider. 

3. Datenmängel und Datenverfügbarkeit 

3.1 Zur Notwendigkeit eines Betriebspanels 
In einem Überblicksartikel über neuere Entwicklungen der 
Theorie des Arbeitsverhältnisses kritisiert Parsons (1986: 
796) die Qualität derzeit verfügbarer Betriebsdaten und 
behauptet, daß „. . . empirical work has lagged behind 
theoretical developments. Unfortunately, given the scar-
city and relative primitiveness of existing employer data 
sets and the relative sublety of many of the theoretical 
implications, this imbalance is likely to remain for some 
time“. Dieser vielfach konstatierte Mangel an Mikrodaten 
über Betriebe und Unternehmen hat bislang die empirische 
Forschung zur Arbeitsnachfrage erheblich behindert. Staf-
ford (1986: 420) behauptet aus diesem Grund, die gesamte 
Arbeitsmarktforschung habe einen ausgeprägten „Ange-
bots-Bias“. Diese Argumente aufnehmend, weist Hamer-
mesh (1988) darauf hin, daß Fortschritte auf diesem Gebiet 
nur dann zu erwarten seien, wenn die gleichen Summen, 
die in der Vergangenheit für das Sammeln von individuen-
und haushaltsbezogenen Längsschnittdaten ausgegeben 
worden seien, in den nächsten Jahren in den Aufbau 
verschiedener Betriebspanels investiert würden. 
Angesichts des Datenmangels wird von der empirischen 
Arbeitsmarktforschung bislang in aller Regel auf Bran-
chendaten zurückgegriffen. Die Verwendung dieser Daten 
wird im wesentlichen damit gerechtfertigt, daß die Betriebe 
einer Branche vergleichsweise homogene technologische 
und administrative Arrangements aufweisen und daß Bran-
chendaten deshalb akzeptable Proxies für den „Durch-
schnittsbetrieb“ einer Branche darstellen. Baron und 
Bielby (1980: 739) weisen in diesem Kontext jedoch voll-
kommen zu Recht darauf hin, daß „. . . industries may be 
differentially heterogeneous with respect to certain aspects 
of work“ und daß „. . . industry boundaries capture mean-
ingful distinctions in work organizations only in certain 
instances“. 
Um die Personal- und Beschäftigungspolitik von Unterneh-
men nachvollziehen zu können, ist eine regelmäßige Unter-
nehmensbefragung, ein sogenanntes „Betriebspanel“, 
unerläßlich. Neben detaillierten Angaben zur Perso-
nalstruktur und -entwicklung sollte dieses Panel insbeson-
dere Angaben zur wirtschaftlichen Lage und Entwicklung 
der Unternehmen, zur Arbeits- und Kapitalintensität, zum 

Investitionsvolumen, zum gewerkschaftlichen Organisa-
tionsgrad sowie zu Arbeits- und Fehlzeiten enthalten. 
Angesichts der Fülle und Detailliertheit des erforderlichen 
Datenmaterials eine ausreichend große und repräsentative 
Zahl an Unternehmen für eine langfristige Mitarbeit zu 
gewinnen, dürfte eine ähnlich große Herausforderung sein 
wie die Akquisition der für die Durchführung des Panels 
erforderlichen Mittel. 

3.2 Die Analyse des Sozio-ökonomischen Panels 
Da es bislang mangels geeigneter Daten kaum möglich ist, 
den betrieblichen Umgang mit gesundheitlich beeinträch-
tigten und (schwer-)behinderten Arbeitnehmern zu rekon-
struieren, bietet eine vergleichende Analyse der sozio-
demographischen Merkmale von schwer- und nichtbehin-
derten Arbeitnehmern die Möglichkeit, auf indirektem 
Wege das Entscheidungsverhalten von Unternehmen auf-
zudecken. Diese Vorgehensweise beruht auf der Idee, aus 
beobachteten Verhaltenskonsequenzen auf die den Ent-
scheidungen zugrundeliegenden Bedingungen und Motiva-
tionen zurückzuschließen. So sollte beispielsweise ein Ver-
gleich der Einkommens- und Beschäftigungssituation von 
schwer- und nichtbehinderten Arbeitnehmern Aufschluß 
darüber geben, unter welchen Bedingungen Unternehmen 
bereit und in der Lage sind, behinderte Arbeitnehmer zu 
beschäftigen. 
Mit den Daten des Sozio-ökonomischen Panels (vgl. Hane-
feld 1987), die in absehbarer Zukunft zumindest für den 
Fünfjahreszeitraum 1984-1988 verfügbar sein werden, ist 
es erstmals möglich, eine solche vergleichende Untersu-
chung durchzuführen. Auch wenn dies ein Betriebspanel 
nicht ersetzen kann, so ist es doch ein erster vielverspre-
chender Versuch, die Personal- und Beschäftigungspolitik 
von Unternehmen zu verstehen. 
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